
Haftungsausschluss: Die vorliegende Lesefassung ist eine Zusammenfassung aller Satzungsänderungen und kein in 
dieser Form beschlossenes Satzungswerk. Sie dient lediglich der Information und trifft keine rechtsverbindliche Aus-
sage. 

 

 

 
Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  

Geiseltal (ZWAG) über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlags-
wasserbeseitigung in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil Frankleben) 

 
- Niederschlagswassergebührensatzung - 

 
Lesefassung 

Stand: 01.01.2026 
 
 

Aufgrund der §§ 8, 9, 45 und 99 von Art. 1 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfas-
sungsrechts des Landes Sachsen Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrecht-
licher Vorschriften - Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen Anhalt (KVG LSA) - 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschrif-
ten des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt  (WG-LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. 
LSA S. 492), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288, 342), bzw. in der jeweils geltenden Fassung, den Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Kommunalrechtsreformgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), bzw. in der jeweils 
geltenden Fassung sowie der §§ 2 und 5 ff. des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen - Anhalt (KAG-LSA), i. d. F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 
405), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalabgabenrechtli-
cher Vorschriften (Kommunalabgaben-gesetz) vom 17.12.2014 (GVBl. LSA S. 522), bzw. in 
der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasser-beseitigung Geiseltal (ZWAG) in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 02.11.2015 die folgende Satzung beschlossen (Beschlussnummer: 17/ 2015): 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Zweckverband betreibt zur Beseitigung des in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil 

Frankleben) anfallenden Niederschlagswassers eine rechtlich selbständige Anlage zur 
Niederschlagswasserbeseitigung (außer Straßenentwässerung) als öffentliche Einrichtung 
nach Maßgabe der geltenden Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Geiseltal über die schadlose Beseitigung des Niederschlags-
wassers in der Stadt Braunsbedra (außer Ortsteil Frankleben) und den Anschluss an die 
öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage - Niederschlagswasserbeseitigungs-
satzung -. 

 
(2) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Niederschlagswassergebühren 

als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Niederschlagswasseranlage. 
 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Niederschlagswasseranlage wird von den Grundstü-
cken eine Niederschlagswassergebühr erhoben, die an diese öffentliche Anlage angeschlossen 
sind oder in diese entwässern. 
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§ 3 
 Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Niederschlagswassergebühr wird nach der bebauten und / oder befestigten Grund-

stücksfläche (nachfolgend Gebührenbemessungsfläche genannt) bemessen, von der aus 
Niederschlagswasser in die öffentliche Niederschlagswasseranlage gelangt. 

 
(2) Als in die öffentliche Niederschlagswasseranlage gelangt gelten die Niederschlagswas-

sermengen, die von bebauten und / oder befestigten Flächen des Grundstückes in die öf-
fentliche Niederschlagswasseranlage gelangen. Eine Abstufung nach Abflussbeiwerten 
wird nicht vorgenommen. 

 
(2a) Als in die öffentliche Niederschlagswasseranlage gelangt gelten ferner die Nieder-

schlagswassermengen, die von befestigten Flächen von Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen in die öffentliche Niederschlagswasseranlage des Zweckverbandes gelangen. Ei-
ne Abstufung nach Abflussbeiwerten wird nicht vorgenommen. 

 
(3) Die Berechnungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr ist 1 m² Gebührenbemes-

sungsfläche. Die Ermittlung der Gebührenbemessungsfläche erfolgt unter hinreichender 
Beachtung der von den Grundstückseigentümern abverlangten Selbstauskünfte. Soweit 
diese nicht vorliegen bzw. unvollständig geleistet wurden, ist der Zweckverband berech-
tigt, Schätzungen bzw. eigene Ermittlungen zur Bescheidgrundlage vorzunehmen. 

 
(4) Für eigene Einrichtungen der Niederschlagswasserrückhaltung zur Niederschlags-

wassernutzung auf dem Grundstück selbst wird ab einem Speichervolumen von einem 
Kubikmeter bis zu einem Speichervolumen von max. 10 Kubikmetern eine Reduzierung 
der Gebührenbemessungsfläche um 10 m² pro m³ Speichervolumen vorgenommen. Die 
Reduzierung erfolgt jedoch höchstens bis zur Hälfte der an die Rückhalteeinrichtung an-
geschlossenen Gebührenbemessungsfläche. Diese Regelung gilt im Übrigen nicht für 
Feuerlöschteiche und Speicherbecken mit Speichervolumen größer 10 m³. 

 
(5) Soweit eine genehmigte Einleitung von Grund-, Quell- und Drainagewasser gemäß 

§ 2 ( 6 ) i. V. m. § 8 ( 4 ) der Niederschlagswasserbeseitigungssatzung vorliegt, erfolgt ei-
ne Umrechnung der über Wasserzähler erfassten Menge (Kubikmeter) in Quadratmeter 
Gebührenbemessungsfläche. Ein halber Kubikmeter (0,5 m³) eingeleitetes Grund-, Quell- 
und Drainagewasser entspricht dabei einem Quadratmeter (1 m²) Gebührenbemessungs-
fläche. Sind Mengenmessungen über Wasserzähler im Einzelfall nicht möglich, so kann 
der Zweckverband die eingeleitete Menge schätzen. 

 
 

§ 4 
Gebührensatz 

 
Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Niederschlagswasseranlage be-
trägt die Gebühr 0,66 € / m² Gebührenbemessungsfläche pro Jahr. 

 
 

§ 5 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind der Eigentümer sowie der sonst dinglich Nutzungsberechtigte. 

Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
Daneben ist auch der Benutzer der öffentlichen Einrichtung gebührenpflichtig. 
Gebührenpflichtig für die Niederschlagswassermengen, die von befestigten Flächen von 



Haftungsausschluss: Die vorliegende Lesefassung ist eine Zusammenfassung aller Satzungsänderungen und kein in 
dieser Form beschlossenes Satzungswerk. Sie dient lediglich der Information und trifft keine rechtsverbindliche Aus-
sage. 

 

 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in die öffentliche Niederschlagswasseranlage des 
Zweckverbandes gelangen, ist der jeweilige Träger der Straßenbaulast. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Wohnungseigentümer / Teilei-

gentümer haften ebenfalls als Gesamtschuldner für die gesamte Wohnungseigentümer-
gemeinschaft / Teileigentümergemeinschaft. 

 
(3) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht auf den neuen Pflichti-

gen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt, 
so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung beim 
Zweckverband entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 
 

§ 6 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Niederschlags-

wasseranlage angeschlossen ist und / oder eine tatsächliche Einleitung stattfindet. 
 
(1a) Die Gebührenpflicht  für befestigte Flächen, die sich in der Rechtsträgerschaft von Lan-

des- und Kreisstraßen befinden, entsteht, sobald Straßenflächen an die öffentliche Nie-
derschlagswasseranlage angeschlossen sind und / oder eine tatsächliche Einleitung statt-
findet und diese Flächen in eine vor dem 10.07.1993 hergestellte oder erneuerte Nieder-
schlagswasseranlage des Zweckverbandes entwässern. Die Gebührenpflicht für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung von Bundesstraßen entsteht, sobald befestigte Flächen an 
die öffentliche Niederschlagswasseranlage angeschlossen sind und / oder eine tatsächli-
che Einleitung von Niederschlagswasser stattfindet. 

 
(2) Die Gebührenpflicht erlischt, sobald die Einleitung von Niederschlagswasser endet. 
 
 

§ 7 
Erhebungszeitraum 

 
Erhebungszeitraum ist grundsätzlich das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld für 
die Niederschlagswassergebühr entsteht. 
 
 

§ 8 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
(1) Bei der Festsetzung der Niederschlagswassergebühr ist grundsätzlich von den Grund-

stücksverhältnissen des vorherigen Erhebungszeitraumes auszugehen. 
 

(2) Die Niederschlagswassergebühr für den Erhebungszeitraum sowie die Abschläge werden 
durch Bescheid festgesetzt. 

 
  Im laufenden Jahr sind ab einer Jahresgebühr von 100,00 € monatliche Abschlagszah-

lungen auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr leisten. 
Diese werden im Regelfall in zehn Teilbeträgen von Februar bis November des jeweiligen 
Kalenderjahres am Monatsende zur Zahlung fällig. 

 
Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 
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(3) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig oder ändern sich im laufenden Kalenderjahr  die 
Gebührenbemessungsfläche oder der Gebührenpflichtige, so erfolgt eine taggenaue Be-
rücksichtigung der jeweiligen Änderung. 

 
 

§ 9 
Billigkeitsregelungen 

 
Gemäß § 13a KAG-LSA können Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis ganz oder teil-
weise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz  oder zum Teil erlassen 
werden. 
 
 

§ 10 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben dem Zweckverband bzw. einem von ihm Beauftragten 

jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren erforderlich 
ist. 
 

(2) Der Zweckverband bzw. ein von ihm Beauftragter kann an Ort und Stelle ermitteln. Die 
nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem 
erforderlichen Umfange zu helfen. 
 
 

§ 11 
Anzeigepflicht 

 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Zweckverband sowohl 

vom Veräußerer als auch vom Erwerber binnen eines Monats nach erfolgter Rechtsände-
rung schriftlich anzuzeigen. 
 

(2) Werden auf dem Grundstück Veränderungen vorgenommen, die die Berechnung der Ge-
bühren beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Zweckverband 
schriftlich anzuzeigen. 

 
 

§ 12 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Gebührenpflicht ist die 

Verarbeitung der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksgebundenen Daten 
(Vor- und Zuname der Gebührenpflichtigen und deren Anschriften; Grundstücks-
bezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) nach dem Gesetz zum Schutz 
personenbezogener Daten der Bürger (Datenschutzgesetz Sachsen-Anhalt - DSG-LSA) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.02.2002 (GVBl. LSA S. 54), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 21.07.2015 (GVBl. LSA S. 365) bzw. in der jeweils geltenden 
Fassung, durch den Zweckverband bzw. von ihm Beauftragte zulässig. 
 

(2) Der Zweckverband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des 
Melderechts, der Wasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung bekannt 
gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten 
Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, 
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Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege 
automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 ( 2 ) Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfer-

tig entgegen 
 
1. § 10 ( 1 ) dem Zweckverband bzw. einem von ihm Beauftragten nicht jede Auskunft er-

teilt, die für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren erforderlich ist; 
 
2. § 10 ( 2 ) den Zweckverband bzw. einen von ihm Beauftragten nicht an Ort und Stelle 

ermitteln lässt und dabei nicht in dem erforderlichen Umfang mithilft; 
 
3. § 11 ( 1 ) den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht binnen eines Mo-

nats nach erfolgter Rechtsänderung schriftlich anzeigt; 
 
4. § 11 ( 2 ) dem Zweckverband nicht unverzüglich die auf dem Grundstück vorgenom-

menen Veränderungen schriftlich anzeigt, die die Berechnung der Gebühren beeinflus-
sen. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 16 ( 3 ) KAG-LSA mit einer Geldbuße bis zu 

10.000,00 € geahndet werden. 
 
(3) Der Zweckverband ist im Hinblick auf diese Bestimmungen Verwaltungsbehörde i. S. d. 

§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 
(BGBl. I S. 481) i. d. F. der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13.05.2015 (BGBl. I S. 706), i. V. m. der 
Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten vom 02.03.2010 (GVBl. LSA S. 106), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 05.03.2015 (GVBl. LSA S. 72), bzw. in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

§ 14 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung vom 09.11.2015 tritt am Tage nach Bewirkung ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 10.11.2015, 01. Jahr-
gang, Nummer 03) 
 
 
Gleichzeitig tritt die Niederschlagswassergebührensatzung vom 29.11.2011, i. d. F. der 1. Än-
derungssatzung zur Niederschlagswassergebührensatzung vom 17.12.2013 außer Kraft. 
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Die Satzung vom 12.11.2019 zur 1. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 1. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 
01.01.2020 in Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 20.11.2019, 
05. Jahrgang, Nummer 08) 
 
 
Die Satzung vom 11.11.2021 zur 2. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 2. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 
01.01.2022 in Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 16.11.2021, 
07. Jahrgang, Nummer 07) 
 
 
Die Satzung vom 20.12.2022 zur 3. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 3. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 
01.01.2023 in Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 21.12.2022, 08. 
Jahrgang, Nummer 08) 
 
 
Die Satzung vom 03.12.2024 zur 4. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 4. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG in 
Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 06.12.2024, 10. Jahrgang, 
Nummer 09) 
 
 
Die Satzung vom 12.12.2025 zur 5. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal über die Erhebung von Gebühren für die Nie-
derschlagswasserbeseitigung - 5. Änderungssatzung - tritt nach Bewirkung ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß den Vorschriften der Verbandssatzung im Amtsblatt des ZWAG zum 
01.01.2026 in Kraft. (Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des ZWAG vom 15.12.2025, 11. 
Jahrgang, Nummer 07) 
 


